
 

          
     

      
  

  

               
                  

             
      

        
        
        

 

    

          
 

         

  

   

         

         

  

       

         
         

            
      

              
          

  

                 
      

  

      

         

        

             
    

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Obdachlosenunterkünfte der Hansestadt Wismar 

in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
(unverbindliche Lesefassung) 

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), der §§ 1, 
2, 4 bis 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) und des § 7 der Satzung über die Benutzung der 
Obdachlosenunterkünfte in der Hansestadt Wismar hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in der 
Sitzung vom 25.06.2015 folgende Gebührensatzung beschlossen. 

- geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 04.10.2017 
- geändert durch die 2. Änderungssatzung vom 29.10.2021 
- geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 25.11.2022 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die Hansestadt Wismar erhebt für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte 
Benutzungsgebühren. 

(2) Die Gebühren werden nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. 

§ 2 Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist die in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesene Person. 

(2) Mehrere, als Gemeinschaft eingewiesene Personen, haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit der tatsächlichen Inanspruchnahme einer 
Obdachlosenunterkunft oder dem in der Einweisungsverfügung bestimmten Termin. 

(2) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet die Benutzer nicht von der 
Verpflichtung zur Zahlung der festgesetzten Benutzungsgebühr. 

(3) Zur Zahlung der Gebühren ist ferner jeder verpflichtet, wem bei unmittelbar bevorstehender oder 
bereits eingetretener Obdachlosigkeit die Aufnahme in die Obdachlosenunterkunft vor Ort 
gestattet wurde. 

(4) Die Gebührenpflicht endet mit dem nach § 4 Abs. 3 der Satzung über die Benutzung der 
Obdachlosenunterkünfte der Hansestadt Wismar bestimmten Zeitpunkt. 

§ 4 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

(1) Die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte werden einheitlich erhoben. 

(2) Die Benutzungsgebühr wird pauschal je Person erhoben. 

(3) Für die Obdachlosenunterkünfte werden Benutzungsgebühren in Höhe von 694,20 € pro Monat 
je zugewiesenem Platz festgesetzt. 



 

                
      

            
            

         
         

  

       

            
     

                
             

   

              
           

   

       
 
 

    
 

 
 

  
    

  

  

(4) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht im Laufe des Monats, beträgt die Gebühr für jeden Tag 
der Unterkunftsbereitstellung 1/30 der monatlichen Benutzungsgebühren. 

(5) Sofern die Hansestadt Wismar obdachlose Personen in Wohnungen Dritter einweist, entspricht 
die Benutzungsgebühr der Höhe der Nutzungsentschädigung, die die Hansestadt Wismar an 

den Eigentümer der Wohnung aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnisses zu 
zahlen hat. Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. 

§ 5 Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie sind jeweils zum 3. 
eines Monats im Voraus fällig. 

(2) Wird eine Unterkunft während des laufenden Monats zugewiesen, so ist die Gebühr bis zum 5. 
Tag nach der Einweisung anteilig für die verbleibenden Tage des Monats zu entrichten. 

§ 6 Sprachformen 

Soweit hier Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen Sprachform verwendet 
werden, gelten diese Bezeichnungen auch für Frauen in der weiblichen Sprachform. 

§ 7 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 

Wismar, den 29.06.2015 
Dienstsiegel 

gez. 
Michael Berkhahn 
1. Stellvertreter des Bürgermeisters 


